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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:  

 

1. Welche Rolle spielte die Schließung des Abschie-

begewahrsams Köpenick bei der Behandlung von ausrei-

sepflichtigen Gefährdern im Hinblick auf die Kosten der 

Abschiebehaft in Frankfurt/Oder?   

 

Zu 1.: Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei 

der genannten Abschiebehafteinrichtung in Brandenburg 

um die in Eisenhüttenstadt handelt.  

 

In Berlin wird seit dem 11. November 2015 kein Ab-

schiebegewahrsam mehr betrieben. Die Liegenschaft 

wurde (mit Ausnahme des Bereichs, der als Ausweich-

quartier für die Feuerwehr während der Baumaßnahmen 

der Feuerwache Köpenick dient) der Berliner Immobili-

enmanagement GmH (BIM) übergeben und sollte für die 

Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden. 

 

Die Schließung befand sich zu diesem Zeitpunkt be-

reits seit längerem in Vorbereitung. Zur Kompensation 

wurde eine Verwaltungsvereinbarung mit Brandenburg 

geschlossen, um durch die Nutzung von zehn fest zuge-

wiesenen Haftplätzen die hohen Fixkosten des Abschie-

bungsgewahrsams Berlin einzusparen (ca. 2.254.070 € 

jährlich). 

 

Ein Zusammenhang mit ausreisepflichtigen Gefähr-

dern besteht nicht. 

 

2. Welche Rolle spielt die nunmehrige Schließung 

des Abschiebegewahrsams in Frankfurt/Oder aus bauli-

chen Gründen bei der Behandlung von ausreisepflichtigen 

Gefährdern? Wie wird aktuell mit diesen Personen ver-

fahren oder wie würde im konkreten Fall mit ihnen ver-

fahren? 

 

Zu 2.: Keine, da die baulichen Gegebenheiten dort für 

die Unterbringung von Gefährdern ohnehin eingeschränkt 

sind. 

 

Sollte eine Ingewahrsamnahme mit sich unmittelbar 

anschließendem Vollzug der Ausreisepflicht, d. h. eine so 

genannte Direktabschiebung nicht in Betracht kommen, 

wird in diesen Fällen grundsätzlich im Wege der Amtshil-

fe eine entsprechende Unterbringungsmöglichkeit in an-

deren Bundesländern genutzt. 
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